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Haben Sie als Leser von ABZV aktuell Anregungen, Wünsche? Möchten Sie andere Leser von
ABZV aktuell etwas wissen lassen? Schreiben Sie an newsletter@abzv.de. Ihre Mail wird hier veröffentlicht.
Kürzungen behalten wir uns vor. ► Inhalt

richtig rechtschreiben

Leser-Echo

Link zu den von deutschsprachigen Nachrichtenagenturen verwendeten Rechtschreib-Varianten
► www.die-nachrichtenagenturen.de

Im ►Download-Center der ABZV stehen frühere Kolumnen zur richtigen Rechtschreibung 
zum Herunterladen bereit. ► Inhalt

Zur korrekten Verwendung von anscheinend oder scheinbar

Manche Wörter klingen ähnlich, da sie über einen gemeinsamen Wortbestandteil verfügen. Ihre Bedeutung 
ist deshalb jedoch keineswegs identisch.

Oftmals werden im alltäglichen Sprachgebrauch das Adverb anscheinend und das Adjektiv scheinbar fälschlicher-
weise nicht unterschieden. Dabei gilt folgende Differenzierung:

• anscheinend (= dem Anschein nach, möglicherweise, vermutlich, offensichtlich, wahrscheinlich), 
z. B.
- An diesem Sommertag ist es besonders schwül; dunkle Wolken ziehen auf; anscheinend gibt es ein Gewitter.

- Der Fußballspieler fasste sich während des Trainings plötzlich an sein linkes Fußgelenk und humpelte mit 
schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz; anscheinend hatte er sich eine Verletzung zugezogen.

• scheinbar ([nur] zum Schein, nicht in Wirklichkeit), 
z. B.
- Scheinbar bewegt sich die Sonne um die Erde.

- Die Sonne versinkt abends scheinbar im Meer.

Lisa Walgenbach, Sprachwissenschaftlern, Worms 

Die Beschwerde ist unbegründet. Obwohl der Zeitungsartikel Informationen über ihre Nebeneinkünfte enthält, ver-
letzt er die Persönlichkeitsrechte der Bürgermeisterin nicht. Die veröffentlichten Daten sind zwar vom Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung nach Ziffer 8* des ► Pressekodex geschützt. Das Persönlichkeitsrecht des 
Einzelnen ist jedoch immer gegen das öffentliche Interesse an der Berichterstattung abzuwägen. 

Hier bestand ein überwiegendes öffentliches Interesse der Bevölkerung der Stadt daran, über die Einnahmen infor-
miert zu werden, die die Bürgermeisterin zusätzlich zu ihrer hauptamtlichen Tätigkeit durch Nebeneinkünfte erzielt. 
Für die Bewertung der Berichterstattung ist es unerheblich, woher die Informationen stammen. Maßgeblich ist 
allein die Zulässigkeit und die Zuverlässigkeit der Berichterstattung. Beides stand hier außer Zweifel.

►zurück zur Fallbeschreibung auf Seite 2 ► Inhalt

Und so hat der Presserat entschieden
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